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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.41-130 vom 13. Juli 2007

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
Insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Venwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfügung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Be^JfinTOri§®n^er
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergä^^ui^ä Jgeänctert

\
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. **" „

•i
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
Das Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) "Capatect - WDVS B" besteht aus am Unter-
grund mit Klebemörtel angeklebten Dämmstoffplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS),
einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz und mineralisch- bzw. kunstharz-
gebundenen Oberputzen oder einer Schlussbeschichtung aus klinkerartig vorgefertigten
Putzteilen.
Der Untergrund ist ggf. mit einer Grundierung zu verfestigen. Die Dämmstoff platten dürfen
zusätzlich mit geeigneten mechanischen Befestigungsmitteln fixiert werden. Zwischen
Unter- und Oberputz dürfen Haftvermittler verwendet werden.
Das Wärmedämm-Verbundsystem ist im eingebauten Zustand schwerentflammbar (Bau-
stoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1).

1.2 Anwendungsbereich
Das Wärmedämm-Verbundsystem darf angewendet werden auf Mauenwerk und Beton
mit oder ohne Putz.
Die für die Verwendung zulässige Gebäudehöhe ergibt sich aus dem Standsicherheits-
nachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Länder nicht
geringere Gebäudehöhen ergeben.
Die Oberfläche der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens
eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm^ aufweisen.
Das Wärmedämm-Verbundsystem darf unter bestimmten Bedingungen zur Uberbrückung
von Dehnungsfugen in den Außenwandflächen (z. B. der Fugen in den Außenwand-
flächen von Plattenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten) verwendet
werden; Dehnungsfugen zwischen Gebäudeteilen müssen mit Dehnungsprofilen im
Wärmedämm-Verbundsystem berücksichtigt werden.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 Allgemeines
Das Wärmedämm-Verbundsystem und seine Teile müssen den Besonderen Bestim-
mungen und den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.2.1 Klebemörtel
Die Klebemörtel "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190", "Capatect-Dämmkleber 185"
und "Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M" müssen Werktrockenmörtel nach
DIN EN 998-1 sein.
Der Klebemörtel "Capatect-ZF-Leichtspachtel 699" muss eine Styrol-Acrylat-Dispersion in
Anlehnung an DIN 18558 sein.
Die Zusammensetzung der Klebemörtel muss mit den beim Deutschen Institut für
Bautechnik hinterlegten Rezepturen übereinstimmen.

2.2.2 Grundierung
Die Grundierung "Capatect-Putzgrund 610" muss eine pigmentierte SJ
sion sein.
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2.2.3

2.2.4

2.2.5

Die Zusammensetzung der Grundierung muss mit der beim Deutschen Institut für
Bautechnik hinterlegten Rezeptur übereinstimmen.
Wärmedämmstoff
Polystyrol-Hartschaum
Die schwerentflammbaren Dämmstoffplatten (Baustoffklasse DIN4102-B1 nach
DIN 4102-1) aus expandiertem Polystyrol in einer Dicke bis 300 mm müssen den Anforde-
rungen nach Norm DIN EN 13163 mit folgenden Eigenschaften gemäß Bezeichnungs-
schlüssel nach Norm: T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 - DS(N)2 entsprechen sowie
eine Zugfestigkeit nach DIN EN 1607 von mindestens 100 kPa* und einen Schubmodul G
nach DIN EN 12090 von mindestens 1,0 MPa und höchstens 3,8 MPa aufweisen. Es
dürfen auch Dämmstoffplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sofern darin
die Anwendung in WDVS geregelt ist, venwendet werden.
Der Maximalwert der Rohdichte, geprüft nach DIN EN 1602, darf 30 kg/m^ nicht
überschreiten.
Bewehrung
Die Bewehrung "Capatect-Gewebe 650" muss aus beschichtetem Textilglas-Gittergewebe
bestehen. Das Gewebe muss die Eigenschaften nach Tabelle 1 erfüllen. Die Reißfestig-
keit des Gewebes nach künstlicher Alterung darf die Werte nach Tabelle 2 nicht unter-
schreiten.

Tabelle 1:

Eigenschaften

Flächengewicht

Maschenweite

Reißfestigkeit im
Anlieferungszustand geprüft nach
DIN 53857-1

"Capatect-Gewebe 650"

160 g/m'

4 mm x4 mm

> 2,0 kN/5 cm

Tabelle 2:

Lagerzeit und
Temperatur

28 Tage bei 23 °C

6 Stunden bei 80 °C

Lagermedium

5 % Natronlauge

alkalische Lösung
pH-Wert 12,5

restliche Reißfestigkeit

"Gewebe 650"

> 1,3 kN/5 cm

> 1,3 kN/5 cm

Unterputze
Die Unterputze "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190", "Capatect-ZF-Leichtspachtel
699" und "Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M" müssen mit den gleichnamigen
Klebemörteln nach Abschnitt 2.2.1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
identisch sein.
Die Unterputze "Capatect-Armierungsputz 133" und "ArmaReno 700" müssen Werk-
trockenmörtel nach DIN EN 998-1 sein.
Die Produkteigenschaften sind Anlage 3 zu entnehmen. ^ ^
Die Zusammensetzung der Unterputze muss mit den beim Deutschen InspJt fiJ«Äutech^
nik hinterlegten Rezepturen übereinstimmen.

Jeder Einzelwert eines Prüfergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.
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2.2.6 Haftvermittler
Der Haftvermittler zwischen Unter- und Oberputz "Capatect-Putzgrund 610" muss mit der
gleichnamigen Grundierung nach Abschnitt 2.2.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung identisch sein.

2.2.7 Oberputze
Die zulässigen Oberputze sind in den Anlagen 2 und 3 zusammengestellt.
Die Zusammensetzung der Oberputze muss mit den beim Deutschen Institut für
Bautechnik hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaben übereinstimmen.

2.2.8 Zubehörteile
Zubehörteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile müssen mindestens aus normal-
entflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse DIN4102-B2) bestehen. Die maximale Länge
darf 3 m nicht überschreiten. Die eingesetzten Zubehörteile müssen mit dem verwendeten
Putzsystem materialverträglich sein.

2.2.9 Wärmedämm-Verbundsystem
Das Wärmedämm-Verbundsystem muss aus den Produkten nach Abschnitt 2.2.1 bis
2.2.8 bestehen sowie im Aufbau den Angaben in der Anlage 1 und 2 entsprechen; der
Einsatz einer Grundierung nach Abschnitt 2.2.2 richtet sich nach den Angaben in
Abschnitt 4.4 und der Einsatz eines Haftvermittlers nach Abschnitt 2.2.6 richtet sich nach
den Angaben in Anlage 3.
Das eingebaute Wännedämm-Verbundsystem muss die Anforderungen an schwerent-
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN4102-B1 nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 6.1) erfüllen.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung
Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.8 sind werksseitig herzustellen.

2.3.2 Verpackung, Transport und Lagerung
Alle für das Wärmedämm-Verbundsystem eines Bauvorhabens erforderlichen Produkte
nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.8 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung zu liefern. Die Bauprodukte müssen nach den Angaben der Hersteller
gelagert werden. Die Dämmstoff platten sind vor Beschädigung zu schützen.

2.3.3 Kennzeichnung
Die Verpackung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 muss vom Hersteller mit
dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind.
Auf der Verpackung der Bauprodukte sind außerdem anzugeben:

- Bezeichnung des Bauproduktes
- "Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"
- Verwendbarkeitszeitraum (nur Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.5

bis 2.2.7)
- Schubmodul der Dämmstoffplatten (nur wenn Schubmodul < 2,0 MPa ist)

- Lagerungsbedingungen
Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverc
beachten.
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2.4 Übereinstimmungsnachweis

2.4.1 Allgemeines
2.4.1.1 Übereinstimmungsnachweis durch Übereinstimmungszertifikat

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Klebemörtel, der Unterputze, der Dämm-
stoffplatten und des Wärmedämm-Verbundsystems insgesamt mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem
Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmäßigen Fremdübenwachung einschließlich einer Erstprüfung der Baupro-
dukte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfung haben die Hersteller der
Klebemörtel, der ünterputze, der Dämmstoffplatten und des Wärmedämm-Verbund-
systems eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Über-
wachungsstelle einzuschalten. Für das Wärmedämm-Verbundsystem gilt der Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (s. Abschnitt 2.3.2) als Hersteller in
diesem Sinne.
Ist der Hersteller des WDVS nicht auch Hersteller der venwendeten Produkte, so muss er
vertraglich sicherstellen, dass die für das WDVS verwendeten Produkte einer
zulassungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungs-
gerechten Fremdüberwachung unterliegen.
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Übereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

2.4.1.2 Übereinstimmungsnachweis durch Herstellererklärung mit Erstprüfung
Die Bestätigung der Übereinstimmung der Grundierung, der Bewehrung, des Haftver-
mittlers und der Oberputze mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
Erstprüfung der Bauprodukte durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen.
Falls die Prüfstelle die Erstprüfung nicht vollständig selbst durchführen kann, muss sie mit
anderen anerkannten Prüfstellen zusammenarbeiten, bleibt aber für den Prüfbericht
insgesamt verantwortlich.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuführen, unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die Prüfungen nach Abschnitt 2.2
und Anlage 4 einschließen.
Hinsichtlich des Brandverhaltens des Wärmedämm-Verbundsystems insgesamt sind die
"Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung""" zu beachten.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile .«^^^^^ '^V.
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleic^^it ä ^ ^

Anforderungen

1 Die "Richtlinien" sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts für Bautechnik veröffe

Z27682.07



Seite 7 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.41-130 vom 13. Juli 2007

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die
Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich
zu wiederholen.

2.4.3 Prüfung der Bauprodukte im Rahmen des Übereinstimmungsnachweises

2.4.3.1 Fremdüberwachung
Für die Klebemörtel, die ünterputze, die Dämmstoff platten und das Wärmedämm-
Verbundsystem insgesamt ist in jedem Herstellwerk die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal
jährlich.
Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Bauprodukte durchzuführen.
Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.
Es sind mindestens die Prüfungen nach Anlage 4 durchzuführen; zusätzlich ist die
Schwerentflammbarkeit des Wärmedämm-Verbundsystems insgesamt zu überprüfen.
Für die Durchführung der Überwachung und Prüfung hinsichtlich des Brandverhaltens des
Wärmedämm-Verbundsystems insgesamt gelten außerdem die "Richtlinien zum Überein-
stimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung''^

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens 5 Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.

2.4.3.2 Erstprüfung der Bauprodukte durch eine anerkannte Prüfstelle
Im Rahmen der Erstprüfung der Grundierung, der Bewehrung und des Haftvermittlers sind
die im Abschnitt 2.2.2, 2.2.4 und 2.2.6 genannten Produkteigenschaften zu prüfen. Bei der
Erstprüfung der Oberputze nach Abschnitt 2.2.7 sind mindestens die Prü^
Anlage 4 durchzuführen. ^ \ ^

11 "^^
3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

I Deutschem Institut |

3.1 Standsicherheitsnachweis V " ' Bautechoik^*

Der Nachweis der Standsicherheit für den in Abschnitt 1.2 dieser ^ 1 ^ ^ ^
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich des Wärmedämm-Verbund-
systems ist für Gebäude, beansprucht durch Winddruck (Windsoglast) We = -2,2 kN/m^, im
Zulassungsverfahren erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus DIN 1055-
4:2005-03.
Zur Überbrückung von Dehnungsfugen in den Außenwandflächen (z. B. der Fugen in den
Außenwandflächen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischichtplatten) darf das
Wärmedämm-Verbundsystem nur bei Fugenabständen bis 6,20 m verwendet werden;
dabei muss die Dämmstoffdicke mindestens 60 mm betragen und das Wärmedämm-
Verbundsystem muss aus dem Unterputz "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190" oder
"Capatect-ZF-Leichtspachtel 699" (Schichtdicke ca. 2 - 3,5 mm) mit dem Bewehrungs-
gewebe "Capatect-Gewebe 650" den dünnlagigen (d oberputz ^ d umerpuu) Oberputzen nach
Anlage 2 bestehen. Bei Verwendung des "Capatect-ZF-Leichtspachtel 699" darf der
Schubmodul G der Polystyrol-Hartschaumplatten nach DIN EN 13163 einen Wert von 2,0
MPa nicht überschreiten. Weiterhin darf das Wärmedämm-Verbundsystem bei Fugenab-
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ständen bis 6,20 m verwendet werden, wenn dabei die Dämmstoffdicke mindestens 80
mm beträgt und die Wärmedämm-Verbundsysteme aus dem Unterputz "Capatect-Klebe-
und Armierungsmasse 186 M" mit dem Bewehrungsgewebe "Capatect-Gewebe 650" und
den dünnlagigen (doberputz ̂  dumerputz) Oberputzen nach Anlage 2 bestehen. Alle anderen,
in diesem Bescheid allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Bauprodukte dürfen zur
Überbrückung von Dehnungsfugen nicht verwendet werden.

3.2 Wärmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Für den rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes gilt für die Dämmstoffplatten (siehe
Abschnitt 2.2.2) ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit vom jewei-
ligen Nennwert gemäß DINV 4108-4:2004-07, Tabelle 2, Kategorie I. Ein Bemessungs-
wert nach Kategorie II gilt für Dämmstoffplatten, bei denen im Rahmen eines Überein-
stimmungsnachweises auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
ein Grenzwert A,grenz bestimmt wurde. Klebemörtel und Putze sind zu vernachlässigen.

Die Minderung der Wärmedämmung durch die Wärmebrückenwirkung bei konstruktiv
verwendeten Befestigungsmitteln muss dabei nicht berücksichtigt werden, wenn die
Vergrößerung des Wärmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 0,02 W/(m^K) beträgt.

Für den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die Sd-Werte für
die genannten Unter- und Oberputze sind Anlage 3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen.

3.3 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Außenlärm) ist nach der Norm
DIN 4109 zu führen. Für den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des
bewerteten Schalldämm-Maßes RVR der Wandkonstruktion (Massivwand mit
Wärmedämm-Verbundsystem) nach folgender Gleichung zu ermitteln:

R'w.R = R'w.R.O + ARw.R

mit: RVR.O Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes der Massivwand ohne
Wärmedämm-Verbundsystem, ermittelt nach Beiblatt 1 zu DIN 4109

ARw.R Korrekturwert nach Anlage 5.1 bzw. 5.2

Auf eine Ermittlung des Korrekturwertes ARW.R nach Anlage 5.1 bzw. 5.2 kann verzichtet
werden, wenn für ARw.Rein Wert von - 6 dB in Ansatz gebracht wird.
Bei Verwendung von Dämmstoffen, die für die Venwendung in WDVS allgemein bauauf-
sichtlich zugelassen sind, gelten die Angaben zum Schallschutz in den jeweiligen Dämm-
stoffzulassungen.

3.4 Brandschutz
Das Wärmedämm-Verbundsystem ist Im eingebauten Zustand schwerentflammbar
(Baustoffklasse DIN4102-B1 nach DIN 4102-1). Wird das Wärmedämm-Verbundsystem
mit Dämmstoffplatten über 100 mm Dicke ohne die in Abschnitt 4.6.2 bestimmten
Maßnahmen ausgeführt, so ist das Brandverhalten des Systems im eingi^r«ffi®fT^^tand
normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1). f ^ ?:
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4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Aufbau
Das Wärmedämm-Verbundsystem muss nach Anlagen 1 und 2 ausgeführt werden. Es
darf auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz angewendet werden.
Die Verträglichkeit der Haftvermittler zwischen Unter- und Oberputz ist Anlage 3 zu
entnehmen.
Bei der Verarbeitung und Erhärtung dürfen keine Temperaturen unter +5 "C auftreten.
Insbesondere bei Dämmstoffdicken > 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwängungspunkte eine ausreichende Bewegungsmöglichkeit haben und im Rand-
und Kantenbereich ist auf eine ausreichende Befestigung zu achten (z. B. sind passende
Formeckteile zu verwenden).

4.2 Anforderungen an den Antragsteller
Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausführung des Wärmedämm-
Verbundsystems betrauten Personen über die Besonderen Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und alle für eine einwandfreie Ausführung der
Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten. Dies ist entsprechend
Anlage 6 (Information für den Bauherrn) zu bestätigen.

4.3 Eingangskontrolle der Bauprodukte
Für die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemäß Abschnitt 2.3.3 durchzuführen.

4.4 Untergrund
Die Oberfläche der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens
eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm^ aufweisen. Bei Untergründen aus Mauerwerk nach
DIN 1053 ohne Putz, Beton nach DIN 1045 ohne Putz kann die Abreißfestigkeit in der
Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden. Die Prüfung der Abreißfestigkeit
muss - falls erforderlich - nach DIN 18555-6 erfolgen.

Die dauerhafte Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebe-
mörtel ist sachkundig zu prüfen.
Unebenheiten < 1 cm/m dürfen überbrückt werden; größere Unebenheiten müssen
mechanisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.
Die Abreißfestigkeit des Putzes muss nach der Erhärtung geprüft werden.
Stark saugende oder sandende Untergründe müssen mit einer Grundierung nach
Abschnitt 2.2.2 verfestigt werden.

4.5 Klebemörtel
Die Klebemörtel "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190", "Capatect-Dämmkleber 185"
und "Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M" müssen vor der Verarbeitung mit
Wasser im Mischungsverhältnis ca. 4 : 1 (Trockenmörtel: Wasser) gebrauchsfertig einge-
stellt und nach den Vorgaben des Herstellers gemischt werden.
Der Klebemörtel "Capatect-ZF-Leichtspachtel 699" ist ein verarbeitungsfertiges Prpqbukfc-
Die Klebemörtel sind mit einer Nassauftragsmenge nach Anlage 2 auf die JpfemmSföff-
platten aufzubringen. *'

4.6 Anbringen der Dämmstoffplatten
4.6.1 Verklebung

Die Dämmstoffplatten sind bei ebenen Untergründen mit Zahnspachtel ent
flächig zu beschichten oder durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am PlattenT
Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemörtel zu versehen, dass eine Verklebung von
mindestens 40 % erreicht wird.

Z27682.07
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Der Klebemörtel darf auch vollflächig oder wulstförmig auf den Untergrund aufgetragen
werden. Bei wulstförmigem Klebemörtelauftrag müssen mindestens 60 % der Fläche
durch Mörtelstreifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwülste darf 10 cm nicht über-
schreiten. Bei vollflächigem Klebemörtelauftrag ist unmittelbar vor dem Ansetzen der
Dämmstoffplatten der Klebemörtel mit einer Zahntraufel aufzukämmen. Die Dämmstoff-
platten sind unverzüglich, spätestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemörtelbett
einzudrücken, einzuschwimmen und anzupressen.

Die Dämmstoffplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten
dürfen keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Spalten müssen mit gleich-
wertigen Dämmstoffen geschlossen werden. In die Fugen darf kein Klebemörtel gelangen.
Zur Vermeidung von Wärmebrücken dürfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
werden.

Die Platten dürfen zusätzlich zur Fixierung mit mechanischen Hilfen (z. B. Dübel) gehalten
werden.
Beschädigte Dämmstoffplatten dürfen nicht eingebaut werden.

4.6.2 Stürze und Laibungen
Bei Dämmstoffplatten mit Dicken über 100 mm muss für schwerentflammbare Wärme-
dämm-Verbundsysteme (Baustoffklasse DIN4102-B1 nach DIN 4102-1) aus Brand-
schutzgründen oberhalb jeder Öffnung im Bereich der Stürze ein mindestens 200 mm
breiter und mindestens 300 mm seitlich überstehender (links und rechts der Öffnung)
nichtbrennbarer Mineralwolle-Lamellendämmstreifen (Brandverhalten Klasse AI oder
A2-s1,dO nach DIN EN 13501-1) vollflächig angeklebt werden; im Kantenbereich ist das
Bewehrungsgewebe zusätzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstärken. Werden hierbei
auch Laibungen gedämmt, ist für die Dämmung der horizontalen Laibung im Sturzbereich
ebenfalls nichtbrennbarer Mineralwolle-Dämmstoff (Brandverhalten Klasse A1 oder
A2-s1,dO nach DIN EN 13501-1) zu venwenden.

Bei Dämmstoffdicken größer 100 mm bis maximal 200 mm darf die Ausführung von Mine-
ralwollestürzen oberhalb jeder Öffnung entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss
ein horizontal um das Gebäude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brand-
riegel muss aus einem mindestens 200 mm hohen und vollflächig angeklebten Mineral-
wolle-Lamellenstreifen (Brandverhalten Klasse A1 oder A2-s1,dO nach DIN EN 13501-1;
Rohdichte 80 kg/m^ bis 100 kg/m^; hergestellt aus Steinfasern) bestehen. Der Dämmstoff-
streifen ist so anzuordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante
Sturz und Unterkante Brandriegel eingehalten wird. In unmittelbar über Öffnungen befind-
lichen Kantenbereichen ist das Bewehrungsgewebe zusätzlich mit Gewebeeckwinkeln zu
verstärken.
Bei Verwendung von Dämmstoffen, die für die Verwendung in WDVS allgemein bauauf-
sichtlich zugelassen sind, darf die Ausführung des Mineralwollesturzes entfallen, sofern
gemäß der jeweiligen Dämmstoffzulassung eine alternative Sturzausbildung zulässig ist.
Dabei sind die Bestimmungen der Wärmedämm-Verbundsystemzulassung und die
Bestimmungen zur Sturz- bzw. Laibungsausbildung in der jeweiligen Dämmstoffzulassung
zu beachten.

4.7 Ausführen des Unter- und Oberputees
Nach dem Erhärten des Klebemörtels sind die Dämmstoffplatten außen mit einem Unter-
putz nach Abschnitt 2.2.5 in einer Dicke nach Anlage 2 zu beschichten. Das Bewehrungs-
gewebe nach Abschnitt 2.2.4 ist in das äußere Drittel des Unterputzes einzuarbeiten.
Stöße des Gewebes sind ca. 10 cm zu überlappen.
Vor Aufbringen des öberputzes darf der Unterputz mit dem passenden Haftvermittler
nach Abschnitt 2.2.6 versehen werden. Er soll ein mögliches Durchschein^^jdes^yjgler-
putzes und einen zu schnellen Wasserentzug aus dem öberputz in den Uf^pi^Ä^ern?
dern.

\̂, Uli Baatechuik
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Nach dem Erhärten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist der Oberputz nach
Abschnitt 2.2.7 nach den Vorgaben des Herstellers anzurühren und in einer Schichtdicke
nach Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufzubringen.

4.8 Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen
Bei der Überbrückung von Dehnungsfugen in Außenwandflächen sind die Vorgaben aus
Entwurf und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1). Dehnungsfugen zwischen
Gebäudeteilen müssen mit Dehnungsprofilen im Wärmedämm-Verbundsystem berück-
sichtigt werden.
Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu schließen.

4.9 Weitere Hinweise
Als unterer Abschluss des Wärmedämm-Verbundsystems muss ein Sockelprofil befestigt
werden, sofern nicht ein vorspringender Sockel oder ein Übergang zu einer Sockel-
dämmung vorliegt. Die Anwendung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf
besonderer Maßnahmen.
Die Fensterbänke müssen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten Ü-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst werden.
Der obere Abschluss des Wärmedämm-Verbundsystems muss gegen Witterungs-
einflüsse abgedeckt werden.
In Bereichen, in denen mit erhöhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, können
besondere Maßnahmen, z. B. die Ausführung einer zusätzlichen bewehrten ünterputz-
schicht erforderlich sein.
Abweichende Ausführungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung - wie z. B. bedingt durch den Einbau von Rollladenkästen
oder der Einbau der Fenster vor die Rohbaukante der Außenwand innerhalb des Wärme-
dämm-Verbundsystems - sind im Einzelfall zu beurteilen und bedürfen ggf. zusätzlicher
Nachweise.

Klein
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Aufbau
Capatect - WDVS B

CAPAROL

Wand

Dämmplatte

Klebemörtel

Unterputz/
Gewebe

Oberputz

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Zeichnerische Darstellung des
WDVS

"Capatect - WDVS B"

Anlage 1
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.41-130
vom 13. Juli 2007
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Schicht

Grundierung:
Capatect-Putzgrund 610
Klebemörtel:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Annierungsmasse 186 M
Capatect-Dämmkleber 185
Capatect-ZF-Leichtspachtel 699

Dämmstoff:
EPS-Hartschaumplatten nach Abschnitt 2.2.3
Unterputze:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M
Capatect-Armierungsputz 133
Capatect-ZF-Leichtspachtel 699**
Capatect-ArmaReno 700
Bewehrung:
Capatect-Gewebe 650
Haftvermittler:
Capatect-Putzgrund 610
Oberputze:
Capatect-Fassadenputz
Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz
Capatect-Sylitol-Fassadenputz
Capatect-Modellier- und Spachtelputz
Capatect-Mineral-Leichtputze
Capatect-Mineral-Putze
Capatect-ArmaReno 700
Capatect-Edelkratzputz
klinkerartig vorgefertigtes Putzteil: ***

Meldorfer Flachverblender eingebettet in Meldorfer
Ansetzmörtel

Auftragsmenge (nass)

[kg/m']

0,25

3,0-5,0
ca. 4,0

4,0-4,5
2,0-4,0

4,5-5,0
ca. 4,0 - 5,0

ca. 10,0
2,0-5,2
4,5-7,5

0,160

200 ml/m^

bis 4,0
bis 4,0
bis 5,5
bis 8,0
bis 8,0
bis 8,0

3,0-4,5
15,0-22,0

4,5
2,5

Dicke

[mm]

Wulst-Punkt
oder

Kammbett

<300*

3,0-4,0
ca. 3,0-4,0
6,0-10,0
2,0-5,0
3,0-5,0

2,0-4,0
2,0-4,0
2,0-4,0
2,0-5,0
1,5-5,0
3,0-5,0
2,0-3,0

10,0-15,0

ca. 5,0

Bei Dämmstoffplatten mit einer Dicke > 100 mm sind die Bestimmungen für die Ausführung nach Abschnitt 4.6.2 zu
beachten. Bei Dämmstoffdicken > 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unter- und Oberputz maximal 22
kg/m' betragen.

Der Unterputz darf nur zusammen mit "Capatect Fassadenputz", "Capatect-AmphiSilan-Fassaden|3)^^WS^^Idorfer
Flachverblender" verwendet werden.
Das Produkt darf nur bis zu einer Dämmstoffdicke von 200 mm angewendet werden. // Vi

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Aufbau des WDVS

"Capatect-WDVSB"

Anlage 2 \ , ^̂  ^
zur allgemeinen '̂'̂ «SSÜSS?*'*''̂

bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.41-130
vom 13. Juli 2007
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Bezeichnung Norm

DIN

Hauptbinde-
mittel

DIN 52617
kapillare
Wasser

aufnähme
w

[kg/(m^Vh)]

DIN 52615
wasserdampf-

diffusions-
äquivalente
Luftschicht-

dicke Sd
[m]

1. Unterputze

Capatect-Klebe- und
Spachtelmasse 190

Capatect-Klebe- und
Armierungsmasse 186 M
Capatect-ZF-Leichtspachtel 699
Capatect-ArmaReno 700
Capatect-Armierungsputz 133

2. Oberputze

EN 998-1

EN 998-1

18558
EN 998-1
EN 998-1

Zement/Kalk

Zement/Kalk

PAA/DCDispersion
Zement/Kalk
Zement/Kalk

2.1 ggf. mit Haftvermittler "Capatect-Putzgrund 610"

Capatect-Fassadenputz

Capatect-AmphiSilan-
Fassadenputz
Capatect-Mineral-Leichtputz

Capatect-Mineral-Putz
Capatect-Modellier- und
Spachtelputz
Meldorfer Flachverblender

Capatect-ArmaReno 700
Capatect-Edelkratzputz

18558

in Anl. an
DIN18558
EN 998-1

EN 998-1
EN 998-1

18558

EN 998-1
EN 998-1

Styrol-Acrylat/
Terpolymer

Siliconharzemulsion
/Reinacrylat
Zement/Kalk

Zement/Kalk
Zement/Kalk

Styrol-Acrylat/
Terpolymer

Zement/Kalk
Zement/Kalk

_5

_5

_5

5

_5

0,12^

0,11'

O,1V';O,41^

0,07^ 0,47^
0,11^0,56^

0,11'

0,08^
0,20

5

5

5

5

5

0,56'

0,32'

0,08'; 0,32^;
0,07'

0,07'; 0,05^
0,08'; 0,1^

0,59'

0,12'
0,15-0,22

2.2 ohne Haftvermittler

Capatect-Sylitol-Fassadenputze - Kaliwasserglas/
Styrol-Acrylat

0,15' 0,24'

geprüft mit "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190"
geprüft mit "Capatect-Armierungsputz 133"
geprüft mit "Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M"
geprüft mit "Capatect-ArmaReno 700" nach ETAG 004
gemeinsam mit Oberputz geprüft I

1 5tii;tUöl

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Oberflächenausführung
Anforderungen

X,Anlage 3
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr Z-33.41-130
vom 13. Juli 2007
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1. Klebemörtel und Unterputze
Prüfung

1.1 Abreißfestigkeit am Dämmstoff
(Einzelwert > 80 kPa)

1.2 Mineralisch gebundene Produkte:
a. Schüttdichte

b. Korngrößenverteilung

c. Frischmörtelrohdichte

1.3 Organisch gebundene Produkte:
a. Trockenextrakt
b. Aschegehalt

2. Oberputze
Prüfung

2.1 Mineralisch gebundene Produkte:
a. Schüttdichte

b. Frischmörtelrohdichte

2.2 Organisch gebundene Produkte:
a. Frischmörtelrohdichte
b. Aschegehalt

Prüfnorm bzw. -Vorschrift
ETAG 004,
Abschnitt 5.1.4.1.3

in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2002-02
Abschnitt 5.8
DIN EN 1015-1
(Trockensiebung)
DINEN 1015-6:1998-12

ETAG 004, Abschnitt C 1.2

ETAG 004, Abschnitt C 1.3
450°C

Prüfnorm
in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2002-02
Abschnitt 5.8
DINEN 1015-6:1998-12

In Anlehnung an
DINEN 1015-6:1998-12
ETAG 004, Abschnitt C 1.3
450°C

Häufigkeit*
% jährlich

2 X je Produktionswoche

dto

dto

2 X je Produktionswoche
dto

Häufigkeit*
1 xje Produktionswoche

2 X je Produktionswoche

2 X je Produktionswoche
2 X je Produktionswoche

Produktionswoche: 5 Produktionstage, in einem Zeitraum von einem Monat, beginnend mit dem ersten Produktions-
tag

3. Dämmstoffplatten (Zuordnung der Prüfungen s. Abschnitt 2.2.3)

Prüfung Häufigkeit

a. Rohdichte
b. Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

c. Schubmodul

gemäß Tabelle B1 der Norm
DINEN 13163

1 xje Produktionswoche

Umfang der Fremdüberwachuna

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist einen Erstprüfung der Bauprodukte durchzuführen. Die werkseigene
Produktionskontrolle ist durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen (Oberputze
ausgenommen), mindestens jedoch zweimal jährlich. Es sind die o.g. Prüfungen sowie folgende Prüfung
durchzuführen:

Prüfung nach Prüfnorm Häufigkeit

1. Brandverhalten des WDVS siehe Abschnitt 2.4.3.1

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Werkseigene
Produktionskontrolle und

Fremdüberwachung
(Art und Häufigkeit der

durchzuführenden Prüfungen)

Anlage 4
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
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Der Korrekturwert AR^.R ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

ARw.R - ARw - KK - K j

mit: ARw Korrekturwert in Abhängigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
KK Korrektur für die prozentuale Klebefläche nach Tabelle 2
KT Korrektur für das bewertete Schalldämm-Maß der Trägerwand nach Tabelle 3

Tabelle 1 Korrekturwert in Abhängigkeit von der Resonanzfrequenz

Resonanzfrequenz fp
[Hz]

fR < 60 Hz

60 Hz < fR < 70 Hz

70 Hz < fR < 80 Hz

80 Hz < fR < 90 Hz

90Hz<fR<100Hz

100Hz<fR<120Hz

120Hz<fR<140Hz

140Hz<fR<160Hz

160Hz<fR<180Hz

180Hz<fR<200Hz

200 Hz < fR < 220 Hz

220 Hz < fR < 240 Hz

240 Hz < fR

Korrekturwert AR„ [dB]

14

13

11

9

7

5

3

1

0

-2

-3

-4

-5

Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz

A s 160 Hz

s' = dynamische Steifigkeit der Dämmplatten in MN/m
m'p = Flächenmasse der Putzschicht in kg/m^

Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt mit dem
Wert der für die dynamische Steifigkeit nach

DIN EN 13163, Abschnitt 4.3.12 angegebenen Stufe.

Tabelle 2 Korrektur für die prozentuale Klebefläche

prozentuale

Klebefläche [%]

40

60

80

100

KK [dB]

0

1

2

3

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Korrekturwert ARw R zur Ermittlung
des bewerteten Schalldämm-
Maßes der Wandkonstruktion

Anlage 5.1
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
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vom 13. Juli 2007
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Tabelle 3 Korrektur für das bewertete Schalldämm-Maß der Trägerwand

Resonanzfrequenz

fR [Hz]

fR < 60 Hz

60 Hz < fR < 80 Hz

80Hz<fR< 100HZ

100Hz<fR<140Hz

140 Hz < fR < 200 Hz

200 Hz < fR < 300 Hz

300 Hz < fR < 400 Hz

400 Hz < fR < 500 Hz

500 Hz < fR

KT [dB] in Abhängigkeit vom bewerteten Schalldämm-Maß der
Trägerwand R« [dB]

43-45

-10

-9

-8

-6

-4

-2

0

1

2

46-48

-7

-6

-5

-4

-3

-1

0

1

1

49-51

-3

-3

-3

-2

-1

-1

0

0

1

52-54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55-57

3

3

3

2

1

1

0

0

-1

58-60

7

6

5

4

3

1

0

-1

-1

Zur Anwendung der Tabelle ist das bewertete Schalldämm-Maß R« der Trägerwand nach folgender Gleichung
zu ermitteln:

R«= 27,1+0,1243 (m'w/m'o)-0,000113 (m'w/m'of dB

mit: m'w = die gemäß Beiblatt 1 zu DIN 4109, Abschnitt 2.2.2 ermittelte
flächenbezogene Masse der Trägerwand

m'o= 1 kg/m^

Der für ARW,R ermittelte Wert ist auf den Bereich -6 dB < ARW.R^ 16 dB ZU begrenzen.

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Korrekturwert ARW.R zur Ermittlung
des bewerteten Schalldämm-
Maßes der Wandkonstruktion

Anlage 5.2
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Bestätigung der ausführenden Firma:

a) Das Fachpersonal der ausführenden Firma wurde vom Hersteller nach
Abschnitt 2.4.1.1 über die sachgerechte Ausführung unterrichtet durch:

b) Die Beurteilung der Abreißfestigkeit der Wandoberfläche und der dauerhaften Verträglichkeit
eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemörtel ist erfolgt durch;
(Name, Anschrift)

c) Ausführung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.41-130
Ausgeführtes System:

d) Die Überprüfung der Ebenheit ergab:
(Angabe der Prüfmethode und des Ergebnisses)

e) Die Oberfläche der Wand wurde vorbereitet durch:

f) Das System wurde zusätzlich befestigt mit:

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Information für den
Bauherrn

Anlage 5
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Nr. Z-33.41-130
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